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Allgemeine Verkaufs- und Leistungsbedingungen
I. Allgemeine Bestimmungen

1. Die RADIX Electronic Vertriebs GmbH (im Folgenden: RADIX) liefert ausschließlich zu den vorliegenden Verkaufs- und Leistungsbedingungen. Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur insoweit, als RADIX ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

2. Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im Folgenden: Lieferungen) sind die beiderseitigen schriftlichen Erklärungen maßgebend.  
II. Vertragsabschluss
1. Bei den Angeboten von Radix handelt es sich im Rechtssinne um Aufforderungen zur Abgabe von Angeboten durch den Kunden. Sämtliche Angebote von RADIX sind daher  freibleibend und unter dem Vorbehalt des Zwischenverkaufs.

2. Der Kunde gibt durch seine Bestellung ein Angebot zum Vertragsschluss ab, an das er 1 Woche gebunden ist.

3. Ein verbindlicher Vertrag kommt erst mit der schriftlichen Auftragsannahme oder der schriftlichen Auftragsbestätigung durch RADIX oder einen schriftlichen Vertragsabschluss zustande.
III. Preise, Zahlungsbedingungen und Lieferung
1. Bei Preisänderungen zwischen dem jeweiligen Vertragsschluss und der Lieferung gilt im Fall von Preissenkungen der Listenpreis zum Zeitpunkt der Lieferung zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer, im Fall von Preierhöhungen der neue Listenpreis zum Zeitpunkt der Lieferung zuzüglich gesetzlicher Mehrewertsteuer, wenn zwischen dem jeweiligen Vertragsschluss und der Lieferung ein Zeitraum von mehr als 4 Monaten liegt.
2. Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt der Preis ab dem Lager von RADIX in Mönchengladbach.
3. Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist, erfolgt die Aushändigung bzw. Lieferung der Ware gegen Rechnung, die mit Zugang fällig wird. Liegt der Rechnungsbetrag über € [     ], so erfolgt die Aushändigung bzw. Lieferung der Ware, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, nur gegen Vorlage einer entsprechenden Zahlungszusage eines inländischen Kreditinstituts, im Wege der Lieferung gegen Nachnahme oder gegen Barzahlung bei Abholung.
4. Ist schriftlich ein Zahlungsziel vereinbart worden, kommt der Kunde mit Ablauf dieser Frist ohne weitere Erklärungen von RADIX in Verzug, soweit er nicht gezahlt hat. Kommt der Kunde mit der Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, sind die fälligen Beträge vorbehaltlich der Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens mit Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Verzugsbeginn zu verzinsen. Bestehen bei Verzugseintritt weitere Forderungen gegen den Kunden, die aufgrund der Vereinbarung eines Zahlungsziels eigentlich noch nicht fällig sind, so werden diese ebenfalls sofort fällig. 
5. Der Kunde kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
6. Ebenso kann der Kunde nur wegen solcher Forderungen Zurückbehaltungsrechte geltend machen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. RADIX ist berechtigt, jedes eventuell bestehende Zurückbehaltungsrecht durch Sicherheitsleistung, die auch durch selbstschuldnerische Bankbürgschaft erbracht werden kann, abzuwenden.

7. RADIX darf alle Ansprüche abtreten, die ihr gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung zustehen; die Zustimmung des Kunden ist nicht erforderlich.
IV. Eigentumsvorbehalt

1. Soweit nicht zwingende rechtliche Bestimmungen des Bestimmungslandes entgegenstehen, bleibt die ausgehändigte/gelieferte Ware Eigentum von RADIX bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher ihr gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftigen Forderungen aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen.
2. Der Kunde hat die unter Vorbehalt übereignete Ware sorgsam zu behandeln. Er hat sie vom Zeitpunkt des Gefahrübergangs an auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser-, Diebstahls- und Bruchschäden zu versichern. Der Kunde tritt die Ansprüche aus den Versicherungsverhältnissen für die Dauer des Eigentumsvorbehalts an RADIX ab. Wenn der Kunde RADIX trotz Aufforderung den Abschluss oder das Bestehen der Versicherung nicht nachweist, ist RADIX berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware auf Kosten des Kunden selbst zu versichern.

3. Eine Weiterverarbeitung der unter Vorbehalt übereigneten Ware darf nur mit Genehmigung von RADIX erfolgen. Wird die Ware weiterverarbeitet, wird RADIX unter Ausschluss von § 950 BGB zu der Quote Eigentümer an der hergestellten Sache, die dem Verhältnis des Wertes der von ihr gelieferterten Sache zum Verkaufswert der hergestellten Sache entspricht. Werden Bestandteile der Ware von dieser getrennt, so gilt der Eigentumsvorbehalt auch für diese Bestandteile.
4. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Kunden eine Verpfändung oder Sicherungssübereignung untersagt.

5. Der Kunde wird zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware innerhalb ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs ermächtigt, sofern er nicht mit ihrer Bezahlung ganz oder zu einem erheblichen Teil in Verzug ist und er mit seinem Abnehmer ebenfalls einen Eigentumsvorbehalt vereinbart. Er tritt die ihm gegen seine Abnehmer zustehenden Forderungen in voller Höhe an RADIX ab, bleibt aber zur Einziehung im eigenen Namen ermächtigt. Diese Ermächtigung kann RADIX jederzeit widerrufen. Zu einer Vereinbarung mit Dritten, welche die Abtretbarkeit der Forderungen ausschließen, ist der Kunde nicht berechtigt.
6. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Kunde RADIX unverzüglich zu benachrichtigen. Die Kosten für eine eventuell erforderliche Intervention durch RADIX gehen zu Lasten des Kunden. Gleiches gilt, wenn Dritte dingliche Rechte an gelieferter Ware geltend machen, die ihnen aus Rechtsgeschäften mit dem Kunden zustehen sollen.
7. Der Kunde tritt Rechte, die er während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts gegen Dritte aufgrund von Verlust, Zerstörung oder Beschädigung von Vorbehaltsware oder aufgrund einer Verfügung erwirbt, schon jetzt an RADIX ab.

8. Bei erheblichen Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist RADIX nach erfolgloser Mahnung bzw. Abmahnung und erfolglosem Ablauf einer dem Käufer gesetzten angemessenen Frist zur Leistung zum Rücktritt und/oder zur Rücknahme berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. Hat der Kunde die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit oder ohne Genehmigung von RADIX weiterverarbeitet oder nicht nur unerheblich verändert, so hat er nach seiner Wahl die Ware wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzten oder RADIX die Kosten hierfür zu erstatten. Eine hierdurch entstehende Wertminderung hat er RADIX ebenfalls zu ersetzen.
9. Anstelle des Rücktritts und/oder Rücknahme kann RADIX eine vorübergehende Sicherstellung der Vorbehaltsware verlangen. Die vorübergehende Sicherstellung kann RADIX auch dann verlangen, wenn sonstiger objektiv begründeter Anlaß zu der Befürchtung besteht, dass die Rechte von RADIX an der Vorbehaltsware vereitelt zu werden drohen. 
10. Sollten diese Vereinbarungen im Einzelfalls schuldrechtlich nicht wirksam in den Vertrag einbezogen worden sein, so übereignet RADIX die Ware sachenrechtlich dennoch nur unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Bezahlung.

V. Fristen für Lieferung, Verzug, Unmöglichkeit
1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den Eingang sämtlicher vom Kunden zu liefernder Unterlagen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn RADIX die Verzögerung zu vertreten hat.
2. Wird RADIX nicht rechtzeitig oder nicht richtig selbst beliefert, so ist sie berechtigt, die Erfüllung ihrer Leistungspflichten entsprechend hinauszuschieben, es sei denn, sie hätte eine erkennbar unzuverlässigen Lieferanten ausgewählt. In diesem Fall stehen dem Kunden keine Ansprüche gegen RADIX zu. Auf Verlangen wird RADIX ihre Ansprüche gegen ihren Lieferanten wegen nicht rechtzeitiger oder falscher Lieferung an den Kunden abtreten. RADIX wird den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren.

3. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder andere von RADIX nicht verschuldete, insbesondere von ihr nicht beeinflussbare Ereignisse zurückzuführen, verlängern sich die Fristen entsprechend. Auch in diesem Fall stehen dem Kunden keine Ansprüche gegen RADIX zu. Beginn und Ende des Grundes der Lieferhindernisse werden dem Käufer umgehend mitgeteilt.
4. Gerät RADIX, ohne dass sie ein grobes Verschulden trifft, in Verzug oder wird die Leistung für RADIX unmöglich, so sind alle Schadensersatzansprüche außer Schadensersatzansprüchen statt der Leistung auf maximal 5% des vereinbarten Kaufpreises beschränkt. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird sowie bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). Die Haftung von RADIX ist in Fällen grober Fahrlässigkeit sowie bei der Verletzung von Kardinalpflichten jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit es sich nicht um eine Haftung wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt. 
Vom Vertrag kann der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von RADIX zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Der Kunde ist verpflichtet, auf Verlangen von RADIX innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Leistung besteht.
5. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder wird die Übergabe der Ware auf Wunsch des Kunden um mehr als einen Monat nach Anzeige der Liefermöglichkeit verzögert, kann RADIX vom Kunden, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche, die entstandenen Lagerhaltungskosten vom Zeitpunkt der Abhol-/Versandtbereitschaft an sowie die Kosten verlangen, die dadurch entstehen, dass RADIX die Bezahlung ihrer Vorlieferanten zwischenfinanzieren muss.  
VI. Abnahmepflicht des Kunden
Der Käufer darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

VII. Gefahrübergang
Erfüllungsort ist Mönchengladbach. Ist auf den Vertrag Kaufrecht anwendbar, so ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, Bereitstellung der Ware im Lager von RADIX geschuldet.
Die Gefahr geht, auch bei frachtfreier Lieferung, auf den Kunden über, sobald RADIX die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Lieferung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat; gleiches gilt, wenn RADIX die Lieferung selbst ausführt. Sofern der Kunde es wünscht, wird RADIX die Lieferung auf Wunsch durch eine Transportversicherung eindecken. Die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

Wenn die Lieferung oder die Zustellung aus vom Kunden zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Kunden aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, geht die Gefahr ebenfalls auf den Kunden über.
VIII. Sachmängel
RADIX haftet für Sachmängel wie folgt:

1. RADIX haftet grundsätzlich nur dann, wenn ihr der Mangel im Fall eines Kaufvertrages gem. § 377 BGB unverzüglich schriftlich angezeigt worden ist. Im Fall eines Werkvertrages ist eine Haftung wegen im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr erkennbarer Mängel ausgeschlossen, wenn ihr der Mangel nicht innerhalb von zwei Wochen nach Abnahme schriftlich angezeigt wird. Die in gesetzlichen Bestimmungen festgelegten Rechtsfolgen einer Kenntnis des Kunden bleiben in allen Fällen unberührt.

2. Jede Ware, die innerhalb der Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweist, ist, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs gemäß Ziff. VII. vorlag, nach Wahl von RADIX unentgeltlich nachzubessern oder neu zu liefern (Nacherfüllung).
3. RADIX kann die Nacherfüllung verweigern, solange der Kunde seine Zahlungspflichten ihr gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt hat, der dem mangelfreien Teil der erbrachten Leistung entspricht.
4. Die Verjährungsfrist beträgt 12 Monate, beginnend mit der Ablieferung der Ware, sonfern der Vertrag Kaufrecht unterliegt. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 479 Abs.1 BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch RADIX, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels und soweit RADIX im Einzelfall eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn von Fristen bleiben unberührt. 
Im übrigen bleibt es bei den gesetzlichen Verjährungsbestimmungen.
5. RADIX ist zunächst Gelegenheit zur Nachbesserung oder Neulieferung (Nacherfüllung) innerhalb einer angemessenen Frist zu gewähren.

6. Ansprüche des Kunden auf Ersatz der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

7. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche nach IX. -  den Kaufpreis mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl durch schriftliche Erklärung von Vertrag zurücktreten. 

Hat der Kunde die Ware mit oder ohne Genehmigung von RADIX weiterverarbeitet oder nicht nur unerheblich verändert, so hat er beim Rücktritt nach seiner Wahl die Ware wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen oder RADIX die Kosten hierfür zu erstatten. Eine hierdurch entstehende Wertminderung hat er RADIX ebenfalls zu ersetzen.

8. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblichen Mängeln.
9. Die Rückgriffsansprüche des Kunden gemäß § 478 BGB werden durch die Nr.1 bis 8 nicht beeinträchtigt. Derartige Rückgriffsansprüche des Kunden bestehen jedoch nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Rückgriffsansprüche aufgrund von Mängeln, die daraus resulieren, dass der Kunde die Sache weiterverarbeitet oder nicht nur unerheblich verändert hat, bestehen nicht.
10. Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen IX (Sonstige Ansprüche), wobei RADIX Mängel der Ware, welche RADIX von Dritten bezieht und unverändert an den Besteller weiterliefert, nicht zu vertreten hat. Weitergehende oder andere Ansprüche als die hier in VIII. geregelten Ansprüche des Käufers gegen RADIX und deren Erfüllungsgehilfen wegen eines Mangels sind ausgeschlossen.
IX. Sonstige Ansprüche

1. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz neben der Leistung oder statt der Leistung gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, grundsätzlich ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Schäden außerhalb der Kaufsache sowie für Anprüche auf Ersatz entgangenen Gewinns.  
2. Der in Nr. 1 geregelte Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von RADIX, ihres gesetzlichen Vertreters oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruht. Er gilt ferner nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von RADIX oder auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von RADIX beruhen.

Bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) ist die Haftung nicht ausgeschlossen, sondern auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, wenn keiner der in Satz 1 oder Satz 5 aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. 
Die Haftung von RADIX ist auch in Fällen grober Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn keiner der in Satz 1 oder Satz 5 aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.
Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in Fällen, in denen nach dem Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

Er gilt auch nicht bei Übernahme einer Garantie und bei Zusicherung einer Eigenschaft, falls gerade ein davon erfasster Mangel die Haftung von RADIX auslöst. Eine Garantie oder Zusicherung im Sinne einer Haftungsverschärfung oder Übernahme einer besonderen Einstandspflicht gelten nur als abgegeben, wenn die Begriffe „Garantie“ oder „Zusicherung“ ausdrücklich genannt werden.

3. Die vorstehende Nr. 1 und 2 gelten auch für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen mit Ausnahme desjenigen aus § 439 Abs.2 BGB.
4. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

5. Soweit dem Kunden nach dieser Vorschrift Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der Verjährungsfrist gem. VIII Nr.4. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.
6. Die Haftung für Verzug und Unmöglichkeit bestimmt sich nach V.
X.Gerichsstand und anwendbares Recht

1. Gerichtsstand ist, wenn der Kunde Kaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten Mönchengladbach. RADIX ist jedoch auch berechtigt, an jedem anderen gesetzlich zulässigen Gerichtsstand zu klagen.

2. Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss internationaler Kaufrechtsregelungen, insbesondere des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

XI. Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen und des Vertrages im ganzen nicht berührt. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde. Beruht die Unwirksamkeit auf anderen Gründen als solchen des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, so soll anstelle der unwirksamen Bestimmung das gelten, was dem von den Vertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck am nächsten kommt.
XII. Änderungen

Bestehen mit dem Kunden Rahmenverträge oder andere Dauerschuldverhältnisse, so werden Änderungen dieser Allgemeinen Servicebedingungen dem Kunden schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge muss ihn RADIX besonders hinweisen. Der Kunde muss den Widerspruch innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an RADIX absenden.
Allgemeine Servicebedingungen

I. Nachweis des Gewährleistungsanspruchs
Gewährleistungsansprüche unterliegen der Verjährung gemäß den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von RADIX. Zur Prüfung des Gewährleistungsanspruchs des Kunden ist daher die Kopie der Kauf- und Verkaufrechnung vorzulegen. Geschieht dies nicht, so sendet RADIX die Ware unrepariert gegen eine Bearbeitungsgebühr zurück.
II. Fehlerbeschreibung
Bei beanstandeter Ware, die ohne genaue Fehlerbeschreibung, sondern nur mit Vermerken wie „Defekt“, „keine Funktion“ oder „zur Reparatur“ bei RADIX eintreffen, hat RADIX die Wahl zwischen Durchführung einer kostenpflichtigen Fehlerdiagnose oder der unreparierten Rücksendung gegen eine Bearbeitungsgebühr. Die Fehlerbeschreibung muss auf dem Lieferschein vermerkt sein.

III. Unberechtigte Beanstandungen

Bei unberechtigten Beanstandungen wird die Ware gegen eine Bearbeitungsgebühr, berechnet nach Aufwand, die die Kosten für Überprüfung beinhaltet, zurückgeschickt.
IV. Verpackung
Bei der Rücksendung beanstandeter Ware sind nur Original-Verpackungen zu benutzten. 

V. Fremdprodukte

Ware, die nicht von uns bezogen wurde, wird unrepariert gegen eine Bearbeitungsgebühr zurückgeschickt.

VI. Kostenpflichtige Reparaturen

Reparaturen für Mängel an der Ware, für die keine Gewährleistung gemäß den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (mehr) besteht, sind kostenpflichtig. Reparaturen bis zu einem Preis von 50% des Kaufpreises werden ohne Kostenvoranschlag und ohne Rückfragen ausgeführt. Bei Reparaturen, die diesen Betrag voraussichtlich überschreiten, erhält der Käufer einen Kostenvoranschlag mit der Bitte um Auftragserteilung. Für die Erstellung eines Kostenvoranschlages berechnet RADIX eine Pauschale von zur Zeit € 10,-, wird keine Auftrag erteilt € 10,- zuzüglich Transportkosten.
VII. Transportkosten

Bestehen (noch) Gewährleistungsansprüche im Hinblick auf die als beanstandet zurückgesandte ware, so trägt RADIX die Kosten für den Transport vom Käufer zu RADIX und zurück. Wurde die Ware zu Unrecht beanstandet und/oder bestehen keine Gewährleistungsansprüch (mehr), hat der Kunde sämtliche Transportkosten zu tragen. Hat der Kunde die Kosten zu tragen, so erfolgt die Rücksendung der Ware an ihn grundsätzlich per Nachnahme.
VIII. Schlussbestimmungen
Die Allgemeinen Servicebedingungen gelten in Ergänzung zu den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Bestehen mit dem Kunden Rahmenverträge oder andere Dauerschuldverhältnisse, so werden Änderungen dieser Allgemeinen Servicebedingungen dem Kunden schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge muss ihn RADIX besonders hinweisen. Der Kunde muss den Widerspruch innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an RADIX absenden.
